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(A.) wegen eines Konkurrentenstreits um die Besetzung eines 
Dienstpostens der Besoldungsgruppe A 15 herangezogen. Er 
teilte mit, er kenne den Beigeladenen persönlich. Dieser diene 
in der gleichen Dienststelle wie er, vertrete den Abteilungs­
leiter und gehöre dem Personalrat an. Somit habe er dienst­
lich unregelmäßig mit dem Beigeladenen Kontakt. Sie würden 
sich duzen, privat aber nicht treffen. Ihr Verhältnis habe nur 
dienstlichen Charakter. Der Antragsteller hält die Selbstanzei­
ge für begründet, da Oberstleutnant I. mehr als nur gelegent­
lichen Kontakt zum Beigeladenen habe und mit ihm „per du“ 
sei. Er geriete als ehrenamtlicher Richter in Erklärungszwänge, 
die seine Unbefangenheit beeinträchtigen würden.

Gründe: Oberstleutnant  I. hat ein Verhältnis angezeigt, das 
seine Ablehnung rechtfertigt. Eine Selbstanzeige ist begrün­
det, wenn ein Grund vorliegt, der geeignet ist, Misstrauen ge­
gen die Unparteilichkeit eines Richters zu rechtfertigen. Dies 
ist der Fall, wenn ein Beteiligter die – auf objektiv feststellba­
ren Tatsachen beruhende, subjektiv vernünftigerweise mög­
liche – Besorgnis haben kann, der Richter werde in seiner Sa­
che nicht unparteiisch, unvoreingenommen oder unbefangen 
entscheiden oder habe sich in der Sache bereits festgelegt; 
insoweit genügt schon der „böse Schein“. Für sich allein nicht 
ausreichend ist, dass der ehrenamtliche Richter den Beteilig­
ten kennt oder dass zwischen ihnen dienstliche Beziehungen 
bzw. Kontakte bestanden oder bestehen. Dienstliche Bezie­
hungen zu einem Beteiligten können eine Besorgnis der Be­
fangenheit begründen, wenn sie besonders eng sind oder sich 
zu einem engen persönlichen Verhältnis entwickelt haben. 
Hierbei sind keine hohen Anforderungen an – objektiv beste­
hende – vernünftige Zweifel an der Unparteilichkeit eines der­
selben Dienststelle angehörenden ehrenamtlichen Richters zu 
stellen. Zwar haben sich die vom ehrenamtlichen Richter ge­
schilderten dienstlichen Kontakte nicht zu privaten Kontakten 
entwickelt. Angesicht des bestehenden Duz-Verhältnisses bei 
den nicht nur gelegentlichen dienstlichen Kontakten zwischen 
dem Oberstleutnant  I. und dem Beigeladenen ist aber auch 
aus objektiver Sicht der Eindruck eines Näheverhältnisses ge­
rechtfertigt, der Zweifel an der Unparteilichkeit des ehrenamt­
lichen Richters aufwirft.

Link zum Volltext der Entscheidung
https://www.bverwg.de/de/160925B1WB15.25.0
[Abruf: 20.2.2026]

III.	 Zivilgerichtsbarkeit
OLG Hamm: Befangenheit eines 
ehrenamtlichen Landwirtschaftsrichters
1. Enge geschäftliche Kontakte zu einer Partei oder eigene 
wirtschaftliche Interessen am Ausgang des Rechtsstreits kön­

nen die Besorgnis der Befangenheit eines ehrenamtlichen 
Richters begründen.
2. Die Struktur des Landwirtschaftsgerichts bedingt, dass im 
selben Umfeld tätige Personen sich kennen und miteinander 
Geschäfte treiben, sodass die Hürde für eine Befangenheit 
nicht zu niedrig angesetzt werden darf. Es liegt im Interesse 
der Beteiligten, über solche bestehenden Verbindungen in­
formiert zu werden. Im Einzelfall ist der Umfang persönlicher 
und/oder geschäftlicher Beziehungen von Mitgliedern des Ge­
richts und Beteiligten zu würdigen.
3. Lohnarbeiten des ehrenamtlichen Richters für einen Ver­
fahrensbeteiligten von 250,00  € jährlich bei einem Gesamt­
umsatz von 30.000,00 € pro Jahr begründen im Allgemeinen 
noch keine Besorgnis der Befangenheit. (Leitsätze d. Red.)
OLG Hamm (Landwirtschaftssenat), Beschluss vom 
18.7.2024 – 10 W 128/23

Gründe: I. Die Antragstellerinnen (A.) haben die Klärung der 
Erbfolge bezüglich bestimmter landwirtschaftlicher Flächen be­
antragt. An dem Anhörungstermin nahm Herr W. als ehrenamt­
licher Richter teil. Auf die Frage des Verfahrensbevollmächtigten 
der A., inwieweit er mit der Antragsgegnerin (AGg.) privat oder 
beruflich verbunden sei, antwortete W., dass er als Lohnunter­
nehmer für verschiedene Landwirte – u. a. auch für die AGg., die 
er privat nicht näher kenne – mit einem Volumen von 200,00 bis 
300,00 € tätig sei. Die A. lehnten den ehrenamtlichen Richter W. 
wegen der Besorgnis einer Befangenheit ab.
Das Amtsgericht hat den Antrag als unbegründet zurückgewie­
sen. Zwar könnten wirtschaftliche Kontakte ausreichen, sofern 
sie die Gefahr einer wirtschaftlichen Abhängigkeit begründe­
ten. Diese Gefahr sei hier zu verneinen. Der ehrenamtliche 
Richter erziele seine Haupteinnahmen aus eigenem landwirt­
schaftlichem Betrieb. Daneben sei er – wie viele andere Land­
wirte – als Lohnunternehmer tätig, sodass geschäftliche und 
berufliche Kontakte zu den Beteiligten für sich keinen Anlass 
für ein Befangenheitsgesuch darstellten. Ein Befangenheits­
grund liege erst bei enger Kooperation oder wirtschaftlicher 
Verflechtung vor. Der ehrenamtliche Richter habe glaubhaft 
angegeben, dass das Geschäftsvolumen geringfügig sei. Nicht 
jeder berufliche und persönliche Kontakt reiche zur Begrün­
dung eines Befangenheitsantrages aus, da ansonsten ein Still­
stand der Rechtspflege zu befürchten sei.
In ihrer sofortigen Beschwerde führen die A. aus, der ehren­
amtliche Richter habe geschäftliche Kontakte zur AGg. ein­
geräumt, wobei offengeblieben sei, worauf sich die von ihm 
angegebenen Beträge bezögen. Gegenstand des Verfahrens 
seien Ackerflächen, auf die sich die berufliche Tätigkeit des 
Richters beziehe. Es bestehe deshalb eine besondere Bezie­
hung zum Verfahrensgegenstand, aus der sich die Besorgnis 
ergebe, dass der ehrenamtliche Richter ein Interesse am Aus­
gang des Verfahrens haben könne. Diese berufliche Verbin­
dung sei vorab nicht offengelegt worden.

https://www.bverwg.de/de/160925B1WB15.25.0
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Das Amtsgericht hat der sofortigen Beschwerde nicht abge­
holfen und dem Senat zur Entscheidung vorgelegt. W. hat eine 
Stellungnahme abgegeben, wonach er als landwirtschaftlicher 
Lohnunternehmer mit einer speziellen Einzelkorndrille Dienst­
leistungen anbiete. Der gesamte Umsatz seiner Dienstleistun­
gen an alle Betriebe/Kunden betrage ca. 30.000,00 €, im kon­
kreten Fall in einer Größenordnung von 250,00 €.

II. Die sofortige Beschwerde hat keinen Erfolg. Berechtigter 
Zweifel an der Unparteilichkeit des Richters kann u. a. beste­
hen, wenn objektive Gründe vorliegen, dass der Richter auf 
Grund eines eigenen  – auch nur mittelbaren  – wirtschaftli­
chen Interesses am Ausgang des Rechtsstreits der Sache nicht 
unvoreingenommen und unparteiisch gegenübersteht. Allein 
die berufliche oder persönliche Bekanntschaft bzw. geschäft­
liche Beziehungen zu einem Beteiligten vermögen die Besorg­
nis der Befangenheit noch nicht zu begründen. Entscheidend 
ist die Nähe der Beziehung. Langjährige enge Zusammenar­
beit oder wirtschaftliche Abhängigkeit können zur Besorgnis 
der Befangenheit führen. Dabei ist zu bedenken, dass die im 
Einzugsbereich eines Landwirtschaftsgerichts lebenden und 
im beruflichen Umfeld tätigen Personen häufig einander ken­
nen und miteinander Geschäfte treiben. Insofern ist die Be­
sorgnis nachvollziehbar, dass es zu Beeinträchtigungen der 
Rechtspflege kommen könnte, wenn die Hürden für die Befan­
genheit zu niedrig angesetzt würden. Andererseits muss das 
Interesse der Beteiligten respektiert werden, über persönliche 
und wirtschaftliche Verbindungen informiert zu werden. Da­
bei kommt es auf den individuellen Umfang der persönlichen 
und/oder geschäftlichen Beziehungen zu den Beteiligten an. 
Vorliegend folgt daraus, dass eine Besorgnis der Befangenheit 
des ehrenamtlichen Richters W. objektiv unbegründet ist.

Persönliche Bekanntschaft und gesellschaftlicher Kontakt kön­
nen allein eine Befangenheit nicht begründen. Geschäftliche 
Kontakte mit anderen Landwirten sind eine übliche Erschei­
nungsform des wirtschaftlichen Lebens. Deshalb kann auch 
allein aus ihnen nicht ohne Weiteres auf eine Abhängigkeit 
oder Verbundenheit mit Beteiligten geschlossen werden, die 
eine objektive Einstellung beeinträchtigen. Die Angaben des 
W. sind objektiv nachvollziehbar, dass er nur in sehr geringem 
Umfang für die AGg. als Dienstleister tätig geworden ist. Von 
wirtschaftlicher Abhängigkeit kann bei einem Umsatz von 
250,00 €/Jahr für die AGg. bei Gesamtumsätzen des Betriebes 
von 30.000,00 € nicht die Rede sein.
Soweit gerügt wird, dass der ehrenamtliche Richter die ge­
schäftliche Verbindung nicht offengelegt habe, reicht dies 
ebenfalls nicht aus, um die Besorgnis der Befangenheit zu be­
gründen. Denn anders als bei Schiedsrichtern (§ 1036 Abs. 1 
ZPO) und Sachverständigen (§ 407a Abs. 2 ZPO) besteht eine 
solche Offenlegungspflicht bei ehrenamtlichen Richtern gera­
de nicht.

Link zum Volltext der Entscheidung
https://nrwe.justiz.nrw.de/olgs/hamm/j2024/ 
10_W_128_23_Beschluss_20240718.html
[Abruf: 20.2.2026]

Parallelverfahren:
OLG Hamm, Beschluss vom 18.7.2024 – 10 W 24/24
Link zum Volltext der Entscheidung
https://nrwe.justiz.nrw.de/olgs/hamm/j2024/10_W_24_24_
Beschluss_20240718.html
[Abruf: 20.2.2026]
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